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RS OGH 1976/11/9 3Ob151/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1976

Norm

EO §36 E

ZPO §227 II

ZPO §500 IIG

Rechtssatz

Die Ansprüche auf Unzulässigerklärung zweier auf Grund verschiedener Exekutionstitel bewilligten Exekutionen

können in einer Klage verbunden werden, weil sie aus demselben tatsächlichen und rechtlichen Grunde, nämlich aus

einer einzigen Vereinbarung abgeleitet werden (Vgl JBl 1936, 434). Sie sind gemeinsam zu bewerten.
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